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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht Düsseldorf

Beschluss vom 24. September 2004

- I-3 Wx 219/04 –

Zum unzulässigen Vollzug der Abschiebungshaft nach Ablauf der 4-Wochen-Frist des § 14 Abs. 4 Satz 3 AsylVfG 

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 24.09.2004 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Wortlaut der Entscheidung

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

I–3 Wx 219/04

4 T 200/04 LG Kleve

22 XIV 226/04 B AG Kleve

In dem Freiheitsentziehungsverfahren

betreffend den .................

hat der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss der 4. Zivilkammer des Landgerichts Kleve vom 10.07.2004 unter Mitwirkung .............. am 24. September 2004

b e s c h l o s s e n:

Nach Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache wird festgestellt, dass der Vollzug der Abschiebungshaft über den 22.07. 2004 hinaus bis zum 04.08.2004 rechtswidrig war.

Der weitergehende Feststellungsantrag wird zurückgewiesen.

Die in 3. Instanz entstandenen, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Betroffenen werden zu 1/2 der Antragstellerin auferlegt. Im übrigen trägt der Betroffene diese Kosten selbst.

Dem Betroffenen wird für die dritte Instanz unter Beiordnung von Rechtsanwalt .............. Prozesskostenhilfe bewilligt.

Die Beschwerde gegen die Prozesskostenhilfe versagende Entscheidung des Landgerichts wird als unzulässig verworfen.

G r ü n d e :
I.

Der Betroffene war nach eigener Angabe am 11.06.2004 aus der Schweiz über Frankreich in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Über die gemäß § 3 Abs. 1 AuslG für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland erforderliche Aufenthaltsgenehmigung verfügte er nicht. Nach seiner Festnahme am 12.06.2004 hat das Amtsgericht auf Antrag des Antragstellers mit Beschluss vom 16.06.2004 Sicherungshaft für längstens drei Monate angeordnet. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde des Betroffenen und sein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe sind vom Landgericht durch Beschluss vom 10.07.2004 zurückgewiesen worden. 

Unter dem 05.08.2004 hat der Betroffene sofortige weitere Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, dass sein aus der Haft heraus am 24.06.2004 gestellte Haftantrag (gemeint ist offenbar Asylantrag) innerhalb der vier Wochen-Frist des § 14 Abs. 4 Satz 3 Asylverfahrensgesetz nicht entschieden worden sei. 

Unter dem 16.08.2004 hat der Antragesteller mitgeteilt, dass der Betroffene am 04.08.2004 nach Rückübernahmezusage in die Schweiz abgeschoben worden ist. 

Der Verfahrensbevollmächtigte des Betroffenen hat daraufhin das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, 

1. festzustellen, dass der Vollzug der Abschiebungshaft über den 21.07.2004 hinaus bis zum 04.08.2004 rechtswidrig war,

2. die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Betroffenen der Antragstellerin aufzuerlegen,

3. dem Betroffenen ab Antragstellung auch für die zweite Instanz Prozesskostenhilfe zu bewilligen.

II.

Das Rechtsmittel ist mit dem geänderten Verfahrensgegenstand zulässig, auch wenn die Entscheidung des Landgerichts nicht zu beanstanden ist. Das erledigende Ereignis – die Abschiebung – ist nach Erlass des Landgerichtsbeschlusses eingetreten, und der Umstand, der zur teilweisen Rechtswidrigkeit der vollzogenen Haft geführt hat – die Nichtbescheidung des Asylantrags innerhalb der Vierwochen-Frist – hat sich ebenfalls erst nach der landgerichtlichen Entscheidung manifestiert. 

Wie das Bundesverfassungsgericht in seiner grundlegenden Entscheidung vom 05.12.2001 (2 BvR 527/99 u.a.) ausgeführt hat, indiziert der Freiheitsverlust durch Inhaftierung ein Rehabilitierungsinteresse des Betroffenen, das ein von Art. 19 Abs. 4 GG umfasstes Rechtsschutzbedürfnis für die Feststellung der Rechtswidrigkeit auch dann begründet, wenn die Maßnahme erledigt ist. Die Gewährung von Rechtsschutz kann dabei weder vom konkreten Ablauf des Verfahrens und dem Zeitpunkt der Erledigung der Maßnahme noch davon abhängen, ob Rechtsschutz typischerweise noch vor Beendigung der Haft erlangt werden kann. 

Der Feststellungsantrag ist auch überwiegend begründet. Nach § 14 Abs. 4 Satz 3 Asylverfahrensgesetz endet für den Betroffenen, der einen Asylantrag gestellt hat, die Haft mit Zustellung der Entscheidung des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, spätestens vier Wochen nach Eingang des Asylantrages beim Bundesamt. Der Asylantrag des Betroffenen ist laut Mitteilung des Bundesamtes dort am 25.06.2004 eingegangen. Das Bundesamt hat am 21.07.2004 darüber – ablehnend – entschieden, diese Entscheidung aber erst am 04.08.2004 dem Betroffenen zugestellt. Damit ist die vom Gesetz vorgesehene Vierwochen-Frist nicht eingehalten. Der Betroffene hätte nach Fristablauf, das war am 22.07.2004 sofort entlassen werden müssen. Die darüber hinausgehende Haft war rechtswidrig. 

Die Kosten der 1. und 2. Instanz hat der Betroffene zu tragen. Die Entscheidungen der Vorinstanzen sind nicht zu beanstanden.

In 3. Instanz fallen Gerichtskosten nicht an, da insoweit keiner der in    § 14 Abs. 3 FEVG vorgesehenen Gebührentatbestände (Verwerfung, Zurückweisung oder Rücknahme der Beschwerde) erfüllt ist.

Die in 3. Instanz entstandenen, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen außergerichtlichen Kosten des Betroffenen hat dieser zur Hälfte selbst zu tragen. Der nach Erledigungserklärung geänderte Antrag der weiteren Beschwerde – der Feststellungsantrag – betrifft nur knapp die Hälfte der Haftzeit. Dieser Antrag ist im wesentlichen erfolgreich, so dass es gemäß § 13 a FGG billig ist, insoweit Kostenerstattung anzuordnen. Nachdem der Antragsteller Kenntnis vom Eingang des Asylantrags beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge erlangt hatte, hätte es für ihn nahe gelegen, sich über die Frage einer rechtzeitigen Zustellung des Bescheides des Bundesamtes innerhalb der Vierwochenfrist des § 14 Abs. 4 AsylVG zu informieren und ggf. die Aufhebung der Haft zu betreiben. Diese Auffassung entspricht der Rechtsprechung des Senats, vgl. 3 Wx 25/04 sowie 3 Wx 68/04.

Dem Prozesskostenhilfegesuch für die dritte Instanz war im Hinblick auf den überwiegenden Erfolg des Rechtsmittels stattzugeben. Soweit Prozesskostenhilfe auch für die zweite Instanz beantragt worden ist, stellt sich der Antrag der Sache nach als Beschwerde gegen die Prozesskostenhilfe versagende Entscheidung des Landgerichts dar. Da das Landgericht als Beschwerdegericht entschieden hat, ist dieses Rechtsmittel unzulässig.

Diesseits in das Internet eingestellt am 13.11.2004.
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